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Mehr Ruhe, Sicherheit und
Lebensqualität im Ortszentrum

Gemeinde Sölden informiert: 
Alkoholfreie Zone ab 1. Dezember 2025 im öffentlichen Raum

Vom 1. Dezember 2025 bis 19. April 2026 gilt in der Sölder Dorfstraße und angrenzenden
Bereichen eine alkoholfreie Zone im öffentlichen Raum. So können alle Gäste und
Einheimischen das Ortszentrum sicher und angenehm nutzen.

Die Einhaltung der Regelung wird durch Ordnerdienste der Gemeinde Sölden kontrolliert.
Bei Verstößen gelten die örtlichen Vorschriften. 

Was Sie wissen sollten:
Kein Konsum von Alkohol im Freien (z.B. entlang der Dorfstraße)
Kein Mitführen offener Flaschen oder Becher
Erlaubt: Konsum in Bars, Restaurants, Gastgärten oder bei genehmigten
Veranstaltungen innerhalb klar abgegrenzter Bereiche

Feiern und Geselligkeit gehören weiterhin
zu Sölden – aber mit Rücksicht und klaren
Rahmenbedingungen. In den Bars, Lokalen
und Gastgärten kann wie gewohnt
genossen werden. Bitte beachten Sie die
Regeln in der alkoholfreien Zone, damit
alle das Ortszentrum sicher und entspannt
erleben können.

Alle weiteren
Informationen unter
www.soelden.gv.at




